
1. August 2018

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
 0 171 / 34 58 608
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der Klima- 
region Rhein-Voreifel in Ko-
operation mit der Verbrau-
cherzentrale NRW im 

Rathaus der  
Stadt Meckenheim,

30. August 2018,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Rechnungsprüfungsausschuss 
Dienstag, 04.09.2018, 18 Uhr, Raum 904 
des Rathauses Bornheim     

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 05.09.2018, 18 Uhr 

Stadtrat 
Donnerstag, 06.09.2018, 18 Uhr  

Kinder- und Jugendparlament
Mittwoch, 12.09.2018, 18 Uhr  

Ausschuss für Schule, Soziales und 
demographischen Wandel 
Donnerstag, 13.09.2018, 18 Uhr

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich und finden, sofern nicht 
anders angegeben, im Ratssaal des Bornheimer  Rathauses, Rathausstraße 2, 

53332 Bornheim, statt. 
Weitere Infos unter www.bornheim.de oder session.stadt-bornheim.de.

Bei den heißen Temperaturen kommt man schnell ins Schwitzen. 
Da hilft ein „Sprung ins kalte Wasser“ – am besten im HallenFrei-
zeitBad Bornheim mit seinem großzügigen und abwechslungs-
reichen Freibadbereich. Das beliebte Bornheimer Schwimmbad 
ist ideal für Familien: Das Freibad verfügt neben der weitläufigen 
Wiesenfläche über eine große Badeplatte mit Wasserrutsche so-
wie Spiel- und Schwimmerbecken. Die kleinen Badegäste kom-
men in der fantasievoll gestalteten Wasserlandschaft mit Minirut-
sche und Fontäne sowie im „Matschbereich“ voll auf ihre Kosten. 

Familien und Schüler baden günstiger

Apropos Kosten: Familien ab vier und Gruppen ab sechs Perso-
nen erhalten 15 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis, und wer 
sich nach Feierabend nur kurz abkühlen will, wählt an der Kasse 
den günstigen Zwei-Stunden-Tarif. Für Bornheimer Kinder und 
Jugendliche zwischen 3 und 16 Jahren sowie für Schüler und 
Studenten bis zur Vollendung ihres 20. Lebensjahrs lohnt sich 
während der Sommerferien der Schwimmpass, der noch bis zum 
28. August 2018 gilt. Der „große“ Schwimmpass für 20 Euro um-
fasst 20 Besuche, der „kleine“ kostet 12 Euro für 10 Besuche. 
Man bekommt die Pässe wochentags im HallenFreizeitBad und 
im Bürgerbüro des Bornheimer Rathauses; mitzubringen sind ein 
Kinder- oder Personalausweis sowie ein aktuelles Passbild. Ab ei-
nem Alter von 17 Jahren braucht man zusätzlich einen gültigen 
Schüler- oder Studentenausweis.

Durch seine zentrale Lage erreicht man das HallenFreizeitBad 
Bornheim gut mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln: Der Bus hält direkt vor dem Eingang.
Wer mit dem Auto kommt, kann neben dem Schwimmbad-Park-
platz auch die nahegelegenen Parkplätze am Stadion, an der Eu-
ropaschule (Goethestraße), am Rathaus (Rathausstraße) und am 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (Adenauerallee) nutzen. 
Von dort ist das Freizeitbad zu Fuß innerhalb von wenigen Minu-
ten bequem zu erreichen.

Spaß und Erfrischung für die ganze Familie
HallenFreizeitBad Bornheim lockt mit kühlem Nass

n Das kühle Nass des Freibads verspricht Erfrischung pur.
 Foto: Stadt Bornheim

Zu einer Tagestour nach Namur lädt die Stadt Bornheim am 
Samstag, 13. Oktober 2018, alle Bürgerinnen und Bürger ein. Die 
Tickets für „Bornheim geht auf Reisen“ kosten 38 Euro und sind 
im Reisebüro Lais am Peter-Hausmann-Platz 1 in Bornheim (ne-
ben der Post im Edeka-Center) erhältlich.
Die Busse starten um 7:30 Uhr am Bornheimer Rathaus; nach 
einer Fahrt von etwa drei Stunden werden die Reisenden in der 

belgischen Stadt empfangen. Nach einer Führung durch die Alt-
stadt können die Ausflügler Namur noch auf eigene Faust erkun-
den oder die freie Zeit für ein Mittagessen nutzen. Die Rückfahrt 
ist für 17 Uhr geplant.
Die beliebten Tagestouren in der Reihe von „Bornheim geht auf 
Reisen“ führten bisher unter anderem nach Amsterdam, Brüssel, 
Gent, Lüttich und Marburg.

Bornheim geht auf Reisen

Wenn Pflanzen gut wachsen, freut das den Gartenliebhaber, ärgert 
aber so manchen Passanten oder Radfahrer, der auf Fuß- und Rad-
wegen, an Kreuzungen oder Einmündungen durch überhängende 
Äste und wild wachsende Hecken behindert oder gar verletzt wird. 
Auch Straßenlampen und Verkehrszeichen sind oft durch privates 
Grün zugewachsen. Sowohl die Sicherheit als auch die Orientie-
rung aller Verkehrsteilnehmer wird dadurch beeinträchtigt – zum 
Beispiel durch Brombeerranken, die auf Radwege ragen. 
Daher fordert die Stadtverwaltung alle Eigentümer auf, Rücksicht 
zu nehmen und ihre Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren und 
auf die jeweilige Grundstücksgrenze rechtzeitig zurückzuschnei-
den. Denn Grundstückseigentümer sind für den Rückschnitt ihrer 
Hecken, Sträucher und Bäume verantwortlich und stehen in der 
Pflicht, selbst auf den sogenannten Überwuchs zu achten. Dies gilt, 
wenn Pflanzen auf öffentliche Fläche ragen oder sogar Schilder 
und Laternen verdecken.
Grundstückseigentümer sind verkehrssicherungspflichtig und haf-
ten für Unfälle und Schäden, die durch Überwuchs ihrer Begrü-
nung entstehen können.
Kommen Grundstückseigentümer dieser Verpflichtung nicht oder 
nicht in ausreichendem Maß nach, erhalten sie eine schriftliche 
Aufforderung von der Stadt Bornheim. Wenn der Rückschnitt nicht 
in der gesetzten Frist erfolgt, kann die Stadt Bornheim den Über-
wuchs auf Kosten des Verursachers beseitigen.

Form- und Pflegeschnitte auch währende der Schonzeit zulässig

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ist es aus Natur-
schutzgründen zwar verboten, Hecken, Wallhecken, Gebüsche so-
wie Röhricht- und Schilfbestände zu roden, abzuschneiden oder 
zu zerstören. Schonende Form- und Pflegeschnitte sowie Maßnah-
men zur Beseitigung verkehrsgefährdender Situationen bleiben 
aber von dieser Bestimmung unberührt.
An Gehwegen – auch wenn diese nur durch farbliche Markierun-
gen gekennzeichnet sind – muss der Überwuchs nachhaltig bis zu 
einer Höhe von 2,50 Metern und an Fahrbahnen bis zu einer Höhe 
von 4,50 Metern so zurückgeschnitten werden, dass er Verkehrs-
teilnehmer nicht beeinträchtigt. 

Die Straßenreinigungssatzung gibt außerdem vor, dass Eigentümer 
die Fahrbahnen und Gehwege, die an ihre Grundstücke grenzen, 
jeweils freitags oder samstags zum ersten und dritten Wochenen-
de eines Kalendermonats bis 12 Uhr säubern müssen. Das bedeu-
tet, dass sie zum Beispiel Unkraut entfernen und Laub beseitigen. 
Auch die Rinnsteine und Gullys müssen freigehalten werden. Das 
ist vor allem jetzt in der Zeit gelegentlicher Starkregenfälle sehr 
wichtig.
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind die „Sichtdreiecke“ von 
jeder Bepflanzung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt das 
Sichtfeld, welches ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, 
wenn er von einer untergeordneten in eine übergeordnete Straße 
einbiegen möchte. Ist dieses Sichtdreieck z. B. durch eine Hecke 
nicht mehr überschaubar, wird das Einbiegen in die bevorrechtig-
te Straße gefährlich. In all diesen Fällen sollten Hecken, Bäume 
und Sträucher von den Grundstückseigentümern soweit zurückge-
schnitten werden, dass sie keine Verkehrsteilnehmer gefährden.

Pflanzenüberwuchs darf niemanden behindern
Stadt fordert zum Rückschnitt auf 

n Schön, wenn es grünt und blüht – aber Überwuchs kann zu Är-
ger führen. Foto: Stadt Bornheim

Die Stadt Bornheim hat das digitale Service-Angebot erweitert. 
Wer eine einfache Meldebescheinigung braucht, eine Auskunft 
aus dem Melderegister benötigt oder den Bearbeitungsstand 
seines beantragten Ausweises erfahren möchte, kann dies jetzt 
bequem von zuhause aus erledigen. Auch Hundebesitzer können 
nun noch einfacher ihrer Pflicht nachkommen und ihren Hund 
online anmelden.
„Als kundenfreundliches Dienstleistungsunternehmen ist die 
Stadt Bornheim stets bestrebt, ihr Service-Angebot auszubauen“, 
sagt Bürgermeister Wolfgang Henseler. „Mit dem neuen Angebot 

bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine tolle Möglich-
keit, ihre Anliegen mobil zu erledigen.“
Dank der mobil optimierten Webseite kann man das Angebot auch 
mit dem Smartphone oder Laptop nutzen. Und anfallende Gebüh-
ren können direkt über das Online-Bezahlverfahren giropay oder 
mit Kreditkarte bezahlt werden. Das Online-Service-Angebot der 
Stadt Bornheim ist im Internet unter www.bornheim.de unter 
der Rubrik „Rathaus & Service“ und dem Reiter „Bürgerservice“ 
abrufbar. Nach Themenbereichen sortiert findet man dort neben 
den neuen Online-Diensten auch interaktive Formulare.

Stadt Bornheim erweitert Online-Service-Angebot


